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BVerfGE 31, 58 - Spanier-Beschluß

BVerfGE 31, 58 (58):

1. Das Grundrecht aus Art. 6 Abs. 1 GG gewährleistet jedermann - auch einem Ausländer - die Freiheit, die 
Ehe mit einem selbst gewählten Partner einzugehen (Eheschließungsfreiheit).

2. Die Vorschriften des deutschen internationalen Privatrechts und die Anwendung des durch sie 
berufenen ausländischen Rechts im Einzelfall sind an den Grundrechten zu messen. 3. a) Art. 13 Abs. 1 
EGBGB Art. 13 Abs. 1, wonach die Ehefähigkeit jedes Verlobten nach seinem Heimatrecht zu beurteilen 
ist, verstößt nicht gegen Art. 6 Abs. 1.

b) Art. 6 Abs. 1 GG ist verletzt, wenn einem Spanier, der eine Deutsche heiraten will, deren frühere Ehe mit 
einem Deutschen durch ein deutsches Gericht geschieden worden ist, die Befreiung von der Beibringung 
des Ehefähigkeitszeugnisses verweigert wird, weil das spanische Recht diese Ehescheidung nicht 
anerkennt.

Beschluß

des Ersten Senats vom 4. Mai 1971

-- 1 BvR 636/68 --

in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde 1. des Herrn Jose Castello G..., 2. Der Frau Hilde L... ... 
gegen den Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 3. September 1968 - 15 VA 4/67 -.

Entscheidungsformel:

1. Der Beschluß des Oberlandesgerichts Hamm vom 3. September 1968 - 15 VA 4/67 - verletzt das 
Grundrecht der Beschwerdeführer aus Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes. Er wird aufgehoben. Die 
Sache wird an das Oberlandesgericht Hamm zurückverwiesen. 2. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den 
Beschwerdeführern die notwendigen Auslagen zu erstatten.



Gründe:

Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Frage, ob es mit Art. 6 Abs. 1 GG vereinbar ist,

wenn deutsche Behörden und Gerichte einem Ausländer und einer durch ein deutsches

Gericht geschiedenen deutschen Staatsangehörigen die Eheschließung verwehren,

BVerfGE 31, 58 (59):

weil der Heimatstaat des ausländischen Verlobten die Scheidung nicht anerkennt.

A. -- I.

1. Die Beschwerdeführer wollen einander heiraten. Der Beschwerdeführer, der bisher noch

nicht verheiratet war, ist spanischer Staatsangehöriger; er lebt seit 1962 in der

Bundesrepublik Deutschland. Er war Mitglied der katholischen Kirche, hat jedoch 1967

seinen Austritt erklärt. Die Beschwerdeführerin ist deutsche Staatsangehörige. Sie war

früher mit einem deutschen Staatsangehörigen verheiratet, der ebenso wie sie dem

evangelischen Bekenntnis angehört. Diese - nur standesamtlich geschlossene - Ehe wurde
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